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Wichtige notarrelevante Änderungen durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz
(Stand 15.03.2003)
Da das StVergAbG am 14.3.2003 im Bundesrat abgelehnt wurde und in den Vermittlungsausschuss geht, muss bis zum Inkrafttreten des Gesetzes noch mit erheblichen inhaltlichen Änderungen zum Bundestagsbeschluss vom 21.2.2003 gerechnet werden.

(Anmerkungen des DNotI zum Gesetzentwurf vom 20.11.2002) 

(Vereinfachungsrege-lung für zeitanteilige Afa – keine halbjährliche Afa mehr)

(Gebäude Afa grds. 50 Jahre)

Verlustverrechnung

(VUV Entgelt-grenze bei Vermietung an Familienan​gehörige u. ä.)

(Besteuerung pri​vater Veräuße​rungsgewinne)

(Veräußerungs​gewinne zeitlich unbegrenzt steu​erbar ((keine Be​grenzung durch „Spekulations​fristen“ mehr))

(fiktiver Gewinn von 10 %, wenn Anschaffung vor Stichtag liegt) (Gesetzesbe-schluss = Stichtag ist voraussichtlich 21.2.2003)

(Kontrollmittei​lungen der Banken bei Wertpapier​veräußerungen)

(Jahressteuerbe-scheinigung für Veräußerungsge-winne aus Wertpapierdepots)

(Übergangsregelung)

(Stichtag Gesetzesbe-schluss voraussichtlich 21.2.2003)

(Verlustabzug bei Mantelkauf)

(Rückwirkung von Ergebnisabfüh-rungsverträgen)

(Verlustabzug bei Organschaft)

(Übergangsvor​schrift)

(Stichtag: Kabinettbeschluss vom 20.11.2002)

(Verlustvorträge – Vermögensüber​gang auf eine Per​sonengesellschaft oder eine natür​liche Person)

(kein Übergang von Verlustvor​trägen bei Aufspaltung, Abspaltung und Vollübertragung auf eine andere Körperschaft)

(Aufspaltung und Ab​spaltung auf eine Personengesell-schaft)

(Übergangsvor​schrift – Handels​registeranmeldung bis zu Kabinett​beschluss (20.11.))

(Eigenheimzulage nur bei Kindern)

(Einkunftsgrenze 70.000,-- € (bisher 81.807,-- €) in zwei Jahren)

(Übergangsvor​schrift) (vgl. ergänzende Informationen der parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks, zitiert in DNotI-Dokument "Übergangsregelung für Eigenheimzulage"


Kabinettbeschluss vom 20.11.2002

(Quelle: Bundesfinanzminsterium - Hompage 21.11.2002)
Gesetzesentwurf

(Auszug ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Artikel 1
Änderung des Einkommensteuergesetzes 2002

7.
§ 7 wird wie folgt geändert:

a)
Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts vermindert sich für dieses Jahr der Absetzungsbetrag nach Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht.“

b)
Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 1 Satz 4 und § 7a Abs. 8 gelten entsprechend.“ 

c)
Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur vollen Absetzung ab​zuziehen:

1.  bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen und für die der Bauantrag nach dem 31. März 1985 gestellt worden ist, wenn der Steuerpflich​tige

a)
im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit der Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Ja​nuar 2001 rechtswirksam abgeschlossenen obligato​rischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts ange​schafft hat, jährlich 4 vom Hundert,

b)
im Fall der Herstellung nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2003 mit der Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2003 rechtswirksam abgeschlossenen obligato​rischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts ange​schafft hat, jährlich 3 vom Hundert,

2.
bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der Num​mer 1 nicht erfüllen und die

a)
nach dem 31. Dezember 1924 fertig gestellt worden sind, jährlich 2 vom Hundert,

b)
vor dem 1. Januar 1925 fertig gestellt worden sind, jährlich 2,5 vom Hundert, im Fall der Anschaffung auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2002 rechtswirksam abgeschlos​senen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts, jährlich 2 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Als Beginn der Her​stellung gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforder​lich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei bau​genehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 Buchstabe a weniger als 25 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 Buchstabe b weniger als 33 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe a weniger als 50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b weniger als 40 beziehungs​weise 50 Jahre, so können an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnutzung vorgenommen werden. Absatz 1 Satz 5 gilt entspre​chend. Absatz 1 letzter Satz bleibt unberührt. Bei Gebäuden im Sinne der Nummer 2 rechtfertigt die für Gebäude im Sinne der Nummer 1 geltende Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1 letzter Satz noch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2).“

d)
Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 wird Buchstabe b durch die folgenden Buch​staben b und c ersetzt:

„b) auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor dem1. Januar 2003 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor dem 1. Januar 2003 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,

–
im Jahr der Fertigstellung

und in den folgenden 7 Jahren

–
in den darauf folgenden 6 Jahren

–
in den darauf folgenden 36 Jahren

c)
auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2002 und vor dem1. Januar 2007 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2002 und vor dem 1. Januar 2007 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,

–
im Jahr der Fertigstellung

und in den folgenden 7 Jahren jeweils 3 von Hundert

–
in den darauf folgenden 38 Jahren jeweils 2 von 
Hundert

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: „Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.“

11.
§ 10d Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"In jedem folgenden Veranlagungszeitraum sind die negativen Einkünfte zunächst jeweils von den positiven Einkünften derselben Einkunfsart abzuziehen, die nach der Anwendung des § 2 Abs. 3 verbleiben, jedoch höchstens bis zur Hälfte dieser positiven Einkünfte."

-------------------------------------------------

14. In § 21 Abs. 2 wird die Angabe „50 vom Hundert“ durch die Angabe „75 vom Hundert“ ersetzt.

------------------------------------------------

15. § 23 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rech​ten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbaurecht, Mineral​gewinnungsrecht). Gebäude und Außenanlagen sind einzubeziehen, soweit sie der Steuerpflichtige errich​tet, ausgebaut oder erweitert hat; dies gilt entspre​chend für Gebäudeteile, die selbständige unbeweg​liche Wirtschaftsgüter sind, sowie für Eigentums​wohnungen und im Teileigentum stehende Räume. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Ver​äußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vo​rangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken ge​nutzt wurden;“.

bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirt​schaftsgütern, insbesondere bei Wertpapieren. Ausgenommen sind Veräußerungsgeschäfte bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs.“

ccc) Nummer 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Termingeschäfte, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt.“

bb) In Satz 5 wird die Angabe „des Satzes 1 Nr. 1“ durch die Angabe „des Satzes 1 Nr. 1 und 2“ ersetzt und werden in Nummer 1 die Wörter „innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren seit Anschaffung des Wirtschaftsguts“ ge​strichen.

b)
Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

c)
Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) Nach dem bisherigen Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:

„Erfolgt die Anschaffung im Sinne des Absatzes 1 vor dem ... [Einsetzen: Datum des Gesetzesbeschlusses], gelten als Gewinn 10 vom Hundert des Veräußerungspreises; dies gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Wert im Sinne des Satzes 3 den Betrag von 90 vom Hundert des Veräußerungspreises überschreiten.“

cc) In dem bisherigen Satz 6 wird die Angabe „512 Euro“ durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.

dd) Nach dem bisherigen Satz 7 wird folgender Satz eingefügt:

„Gewinne, die der Steuerpflichtige aus privaten Veräuße​rungsgeschäften erzielt, können nicht mit negativen Ein​künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.“

ee) Nach dem bisherigen Satz 9 wird folgender Satz angefügt: „§ 2a Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 7 Buch​stabe c bleiben unberührt.“ d)
Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Als Veräußerung gilt auch die Auflösung einer Kapitalgesell​schaft oder die Herabsetzung und Zurückzahlung ihres Kapitals oder wenn Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zu​rückgezahlt werden. In diesen Fällen ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Steuerpflichtigen zugeteilten oder zurück​gezahlten Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusehen. Satz 1 gilt nicht, soweit die Bezüge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zu den Ein​nahmen aus Kapitalvermögen gehören.“

----------------------------------------------

16. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt:

„§ 23a

Mitteilungen an das Bundesamt für Finanzen

(1) Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Wertpapierhandelsunter​nehmen und Wertpapierhandelsbanken im Sinne des Kreditwesenge​setzes, die an Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 und an Termingeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 beteiligt sind, haben dem Bundesamt für Finanzen bis zum 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem das Veräußerungsgeschäft abge​schlossen worden ist oder der Differenzausgleich oder der durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmte Geldbetrag oder Vorteil zu​geflossen ist, folgende Daten zu übermitteln:

1.
den Namen, das Geburtsdatum, die Anschrift und, soweit be​kannt, Steuernummer oder Identifikationsmerkmal (§ 139a der Abgabenordnung) der natürlichen Personen, für die Veräuße​rungsgeschäfte oder Termingeschäfte ausgeführt worden sind;

2.
bei Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1

a)
die Art und Anzahl der Wirtschaftsgüter,

b)
den Veräußerungspreis und

c)
die Anschaffungskosten, wenn das Unternehmen bei der An​schaffung beteiligt war oder die Anschaffungskosten dem Unternehmen bekannt sind;

3.
bei Termingeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 4

a)
die Art des Termingeschäfts und

b)
den Differenzausgleich oder den durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil.

Kreditinstitute im Sinne des Satzes 1 sind auch die Deutsche Bundesbank bei Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer Betriebsangehörigen im Sinne der §§ 22 und 25 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und eine inländische Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstituts oder eines ausländischen Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne der §§ 53 und 53b des Kreditwesengesetzes, nicht aber eine ausländische Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts oder eines inländischen Finanzdienstleis​tungsinstituts.

(2) § 45d Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

--------------------------------------------

17. Nach § 24a wird folgender § 24b eingefügt: 

„§ 24b

Jahresbescheinigung über Kapitalerträge
und Veräußerungsgewinne aus Finanzanlagen

Ein zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen berechtigtes Kreditinstitut oder Finanz​dienstleistungsinstitut hat für alle bei ihm geführten Wertpa​pierdepots und Konten eine zusammenfassende Jahresbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster aus​zustellen, die die für die Be​steuerung nach § 20 und § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 erforderlichen Angaben enthält.“

------------------------------------------------

25. § 52 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Ab​sätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungs​zeitraum 2003 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erstmals auf den lau​fenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. De​zember 2002 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2002 zufließen.“

b)
....

i)
Dem Abs. 25 werden folgende Sätze angefügt:


"§10 d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungegesetzes]) ist erstmals für denVeranlagungszeitraum 2003 anzuwenden. Auf dem am Schluss des Veranlagungszeitraum 1998 festgestellten verbleibenden Verlustabzug des § 10 d in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Verlustvortrag ab dem Veranlagungszeitraum 2003 auf die Hälfte des Gesamtbetrages der Einkünfte beschränkt ist."

j)        Absatz 39 wird wie folgt gefasst:

„(39) § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset​zes]) ist erstmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei de​nen die Veräußerung auf einem nach dem ... [Einsetzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] rechtswirksam abgeschlossenen obliga​torischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf Termingeschäfte anzuwenden, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nach dem ... [Einsetzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] erfolgt. § 23 Abs. 1 Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkün​dung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals bei Einla​gen anzuwenden, die nach dem ... [Einsetzen: Datum des Ge​setzesbeschlusses] vorgenommen werden. § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) sind letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzu​wenden, bei denen die Veräußerung auf einem vor dem ... [Ein​setzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] rechtswirksam abge​schlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechts​akt beruht. § 23 Abs. 3 Sätze 5, 8 und 11 in der Fassung des Ge​setzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Veräußerung auf einem nach dem ... [Einsetzen: Datum des Ge​setzesbeschlusses] rechtswirksam abgeschlossenen obligato​rischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht. § 23 Abs. 4 ist erstmals anzuwenden, wenn der Beschluss der Kapitalge​sellschaft über die Auflösung, über die Herabsetzung des Kapitals oder über die Ausschüttung nach dem ... [Einsetzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] erfolgt oder, sofern kein Ausschüttungsbe​schluss erfolgt ist, Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes nach dem ... [Ein​setzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] zurückgezahlt werden.“

k)
Nach Absatz 39 werden folgende Absätze 39a und 39b eingefügt:

„(39a) § 23a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals an​zuwenden auf Ver​äußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung auf einem nach dem [Einsetzen: Datum des Gesetzesbeschlusses] rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht, und auf Termingeschäfte, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geld​betrag oder Vorteil nach dem ... [Einsetzen: Datum des Gesetzes​beschlusses] erfolgt.

(39b) § 24b ist erstmals anzuwenden

1.
auf Kapitalerträge im Sinne des § 20, die nach dem 31. De​zember 2003 zufließen,

2.
auf Einnahmen aus Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3, bei denen die Veräußerung auf ei​nem nach dem 31. Dezember 2003 rechtswirksam abge​schlossenen obligatorischen Vertrag oder gleich stehenden Rechtsakt beruht,

3.
auf Einnahmen aus Termingeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.“

-----------------------------------------------

Artikel 3
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 2002

2.
In § 8 Abs. 4 werden die Sätze 2 bis 4 durch folgende Sätze ersetzt:

„Wirtschaftliche Identität liegt insbesondere dann nicht vor, wenn Anteile an einer Kapitalgesellschaft erworben werden und dem Erwerber dadurch allein oder zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne von § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft zusteht. Entsprechendes gilt für den Ausgleich des Verlustes vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum Zeitpunkt der Anteilsüber​tragung und für gesondert festzustellende verbleibende Verluste im Sinne von § 2a, § 15 Abs. 4 und § 15a des Einkommensteuergesetzes.“

3.
§ 14 wird wie folgt geändert: 

a)
Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)
Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

[image: image1.bmp]"2. 
Der Oranträger muss eine unbeschränkte steuerpflichtige natürliche Person oder eine nicht steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 1 mit Geschäftsleitung im Inland sein. Organträger kann auch eine Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes mit Geschäftsleitung im Inland sein, wenn sei eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommenssteuergesetz ausübt. Die Voraussetzung der Nummer 1 muss imVerhältnis zur Personengesellschaft selbst erfüllt ein.

3.
Der Gewinnabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden. Eine vorzeitige Beendigung des Vertages durch Kündigung ist unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die Kündigung rechtfertigt. Die Kündigung oder Aufhebung des Gewinnabführungsvertrages auf einen Zeitpunkt während des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Wirtschaftsjahres zurück."

bb)
Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

"Das Einkommen der Organgesellschaft ist dem Organträger erstmals für das Kalenderjahr zuzurechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft endet, das nach dem Wirksamwerden des Gewinnabführungsvertrages beginnt."

b)
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Kapitalgesellschaften, die nur einen einzigen Unternehmensgegenstand haben dürfen, können nicht Organschaft sein."

4.     § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Ermittlung des Einkommens bei Organschaft

Bei der Ermittlung des Einkommens bei Organschaft gilt abwei​chend von den allgemeinen Vorschriften Folgendes:

1.
Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des Einkommensteuerge​setzes ist bei der Organgesellschaft nicht zulässig.

2.
§ 8b Abs. 1 bis 6 dieses Gesetzes und § 4 Abs. 7 des Umwand​lungssteuer​gesetzes sind bei der Organgesellschaft nicht anzu​wenden. Sind in dem dem Organträger zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminde​rungen im Sinne des § 8b Abs. 1 bis 3 dieses Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusam​menhängende Ausgaben im Sinne des § 3c des Einkommensteu​ergesetzes oder Gewinne im Sinne des § 4 Abs. 7 des Umwand​lungssteuergesetzes enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes, § 4 Abs. 7 des Umwandlungssteuergesetzes sowie § 3 Nr. 40 und § 3c des Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkom​mens des Organträgers anzuwenden.

Nummer 2 gilt entsprechend für Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft, die nach den Vorschriften ei​nes Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Besteuerung auszunehmen sind.“

---------------------------------------------

5.
§ 34 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Ab​sätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranla​gungszeitraum 2003.“

b)
In Absatz 9 werden die bisherigen Nummern 2 bis 4 durch folgende Nummern 2 und 3 ersetzt:

„2. die Absätze 1 und 2 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) für die Veranla​gungszeiträume 2001 und 2002;

3.
Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Sei​tenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) im Veranlagungszeitraum 2002, wenn der Gewinnabführungs​vertrag nach dem ... [Einsetzen: Datum des Tages des Kabi​nettbeschlusses] abgeschlossen wird. In den Fällen, in denen der Gewinnabführungsvertrag vor dem ... [Einsetzen: Datum des Tages nach dem Kabinettbeschluss] abgeschlossen wor​den ist, gilt Absatz 1 Nr. 3 des Körperschaft​steuergesetzes 2002 in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144).“

c)
Nach Absatz 12 wird folgender Absatz 12a eingefügt:

„(12a) § 37 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seiten​zahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für Gewinnausschüttungen anzuwenden, die nach dem ... [Einsetzen: Datum des Tages des Kabinettsbeschlusses] be​schlossen werden.“

6.
§ 37 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Körperschaftsteuerguthaben mindert sich bei Gewinnaus​schüttungen, die in den folgenden Wirtschaftsjahren erfolgen und die auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften ent​sprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruhen. Die Minde​rung beträgt 1/7 der Gewinnausschüttungen, höchstens aber die Hälfte der festgesetzten Körperschaftsteuer des Veranlagungs​zeitraums, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die Gewinn​ausschüttung erfolgt. Die Begrenzung auf die Hälfte der festge​setzten Körperschaftsteuer ist nicht vorzunehmen in dem Veranla​gungszeitraum, in dem das 15. Wirtschaftsjahr endet, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, auf dessen Schluss nach Absatz 1 das Kör​perschaftsteuerguthaben ermittelt wird. Festgesetzte Körper​schaftsteuer ist die für den Veranlagungszeitraum festgesetzte Körperschaftsteuer vor Berücksichtigung von Minderungs- und Er​höhungsbeträgen. Änderungen der Körperschaftsteuerfestsetzung führen nicht zu einer Änderung des Minderungsbetrags, wenn

1.
das Körperschaftsteuerguthaben weiter für die Minderung aus​reicht und

2.
der bisherige Minderungsbetrag nach Absatz 3 bescheinigt worden ist.

Die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeitraums, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die Gewinnausschüttung erfolgt, min​dert sich bis zum Verbrauch des Körperschaftsteuerguthabens um diesen Betrag, letztmalig in dem Veranla​gungszeitraum, in dem das 15. Wirtschaftsjahr endet, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, auf des​sen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben ermit​telt wird. Das verbleibende Körperschaftsteuerguthaben ist auf den Schluss der jeweiligen Wirtschaftsjahre, letztmals auf den Schluss des 14. Wirtschafts​jahrs, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, auf des​sen Schluss nach Absatz 1 das Körperschaftsteuerguthaben ermit​telt wird, fortzuschreiben und gesondert fest​zustellen. § 27 Abs. 2 gilt entsprechend.“

b)
Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt auch, wenn der Körperschaft oder Personenver​einigung Bezüge im Sinne des § 8b Abs. 1 Satz 2 oder die ent​sprechenden Bezüge einer Organgesellschaft zugerechnet wer​den.“

-----------------------------------------------

Artikel 4
Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 2002

2.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Ein verbleibender Verlustvortrag im Sinne des § 10d des Einkommens​teuergesetzes und die gesondert festzustellenden verbleibenden Ver​luste im Sinne der §§ 2a, 15 Abs. 4 und § 15a des Einkommensteuerge​setzes gehen nicht über.“

3.
§ 12 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Ein verbleibender Verlustvortrag im Sinne des § 10d des Einkom​mensteuergesetzes und die gesondert festzustellenden verbleiben​den Verluste im Sinne der §§ 2a, 15 Abs. 4 und § 15a des Einkom​mensteuergesetzes gehen nicht über.“

b)
Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.

4.
§ 15 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ein verbleibender Verlustvortrag der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 10d des Einkommensteuergesetzes und die gesondert fest​zustellenden verbleibenden Verluste im Sinne der §§ 2a, 15 Abs. 4 und § 15a des Einkommensteuergesetzes mindern sich vorbehaltlich des § 16 im Verhältnis der übergehenden Vermögensteile zu dem bei der übertra​genden Körperschaft vor der Spaltung bestehenden Vermögen, wie es in der Regel in den Angaben zum Umtauschverhältnis der Anteile im Spal​tungs-​ und Übernahmevertrag oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. März 2002 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas​sung) zum Ausdruck kommt.“

5.
§ 16 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Ein verbleibender Verlustvortrag der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 10d des Einkommensteuergesetzes und die gesondert fest​zustellenden verbleibenden Verluste im Sinne der §§ 2a, 15 Abs. 4 und § 15a des Einkommensteuergesetzes mindern sich in dem Verhältnis, in dem das Vermögen auf eine Personengesellschaft übergeht.“

6.
Dem § 27 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) § 12 Abs. 3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 3, § 15 Abs. 4 Satz 1 und § 16 Satz 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vor​liegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf Umwandlungsvorgänge anzuwenden, die nach dem ... [Einsetzen: Datum des Tages des Kabi​nettbeschlusses] zur Eintragung in das Register angemeldet worden sind.“

-----------------------------------------------

Artikel 14
Änderung des Eigenheimzulagengesetzes

Das Eigenheimzulagengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 1997 (BGBl. I S. 734), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge​setzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1810), wird wie folgt geändert:

1.
§ 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1
Anspruchsberechtigter

Unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Einkommensteuergesetzes haben Anspruch auf eine Eigenheimzulage nach Maßgabe der folgenden Vorschriften. Voraussetzung ist, dass der Anspruchsberechtigte oder sein Ehegatte im Zeitpunkt der Fertigstellung oder Anschaffung oder spä​testens im dritten auf das Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung fol​genden Jahr einen Freibetrag für Kinder nach § 32 Abs. 6 des Einkom​mensteuergesetzes oder Kindergeld erhält, das Kind in diesem Zeitpunkt zu seinem Haushalt gehört und die Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist.“

2.
§ 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Förderzeitraum

Der Anspruchsberechtigte kann die Eigenheimzulage in dem Jahr, in dem die Voraussetzungen des § 1 Satz 2 vorliegen, und in den sieben folgenden Jahren (Förderzeitraum) in Anspruch nehmen.“

3.
§ 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, soweit eine Woh​nung unentgeltlich an ein Kind, für das der Anspruchsberechtigte oder sein Ehegatte einen Freibetrag für Kinder nach § 32 Abs. 6 des Einkom​mensteuergesetzes oder Kindergeld erhält, zu Wohnzwecken überlassen wird.“

4.
§ 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5
Einkunftsgrenze

Der Anspruchsberechtigte kann die Eigenheimzulage ab dem Jahr in An​spruch nehmen (Erstjahr), in dem die Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes des Erstjahrs zuzüglich der Summe der positiven Einkünfte des vorangegangenen Jahrs (Vorjahr) 70 000 Euro nicht übersteigt. Ehegatten, die im Erstjahr die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG erfüllen, können die Eigenheimzulage ab dem Jahr in Anspruch nehmen, in dem die Summe der positiven Einkünfte der Ehe​leute nach § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes des Erstjahres zu​züglich der Summe der positiven Einkünfte der Eheleute des vorangegan​genen Jahres 140 000 Euro nicht übersteigt. Für jedes Kind, für das im Erstjahr die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Kinderzulage nach § 9 Abs. 6 Satz 1 und 2 vorliegen, erhöhen sich die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 um 20 000 Euro, in den Fällen des § 9 Abs. 6 Satz 3 um 10 000 Euro für jeden Anspruchsberechtigten.“

5.
In § 6 Abs. 2 Satz 3 wird das Semikolon durch einen Punkt er​setzt und werden folgende Sätze angefügt:

„Absatz 1 Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. Satz 3 gilt entspre​chend, wenn im Fall des Satzes 2 während des Förderzeitraumes die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes weg​fallen und ein Ehegatte den Anteil des anderen Ehegatten an der Woh​nung erwirbt.“

6.
In § 8 Satz 1 werden die Wörter „Fördergrundbetrag nach § 9 Abs. 2“ durch die Wörter „Familiengrundbetrag nach § 9 Abs. 2“ ersetzt.

7.
§ 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Höhe der Eigenheimzulage

(1) Die Eigenheimzulage umfasst den Familiengrundbetrag nach den Ab​sätzen 2 bis 4 und die Kinderzulage nach Absatz 6.

(2) Der Familiengrundbetrag beträgt jährlich 2 vom Hundert der Bemes​sungsgrundlage, höchstens 1 000 Euro. Sind mehrere Anspruchsberech​tigte Eigentümer einer Wohnung, kann der Anspruchsberechtigte den Fa​miliengrundbetrag entsprechend seinem Miteigentumsanteil in Anspruch nehmen. Der Familiengrundbetrag für die Herstellung oder Anschaffung einer Wohnung mindert sich jeweils um den Betrag, den der Anspruchsbe​rechtigte im jeweiligen Kalenderjahr des Förderzeitraums für die Anschaf​fung von Genossenschaftsanteilen nach § 17 in Anspruch genommen hat.

(3) Der Familiengrundbetrag nach Absatz 2 erhöht sich um jährlich 2 vom Hundert der Bemessungsgrundlage nach Satz 2, höchstens um 300 Euro. Bemessungsgrundlage sind

1.
die Aufwendungen für die energetische Sanierung eines Gebäudes, das vor dem 1. November 1977 fertiggestellt wurde und nach der Sanierung die Anforderung des § 3 der Energieeinsparverordnung nicht überschreitet, wenn der Anspruchsberechtigte eine Wohnung angeschafft und die Maßnahme bis spätestens vier Jahre nach Be​ginn der Nutzung der Wohnung zu eigenen Wohnzwecken abge​schlossen hat, oder

2.
die Anschaffungskosten einer Wohnung, die der Anspruchsberech​tigte bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung fol​genden Jahres angeschafft hat, soweit sie auf die in Nummer 1 genannten Maßnahmen entfallen.

(4) Der Familiengrundbetrag nach Absatz 2 erhöht sich um jährlich 300 Euro, wenn

1.
die Wohnung in einem Gebäude belegen ist, dessen Jahres-Pri​märenergiebedarf im Sinne des § 3 der Energieeinsparverordnung vom 16. November 2001 (BGBl. I S. 3085) weniger als 60 kWh je Quadratmeter Gebäudenutzfläche beträgt und

2.
der Anspruchsberechtigte die Wohnung hergestellt oder bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung fol​genden Jahres angeschafft hat.

Dies gilt nicht bei Ausbauten und Erweiterungen nach § 2 Abs. 2.

(5) Der Anspruchsberechtigte kann den Betrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 nur in Anspruch nehmen, wenn er durch einen Energiebe​darfsausweis nach § 13 der Energieeinsparverordnung nachweist, dass die Voraussetzungen des Absatzes 3 oder des Absatzes 4 vor​liegen.

(6) Die Kinderzulage beträgt jährlich 800 Euro für jedes Kind, für das der Anspruchsberechtigte oder sein Ehegatte im jeweiligen Kalenderjahr, frü​hestens im Zeitpunkt der Fertigstellung oder Anschaffung einen Freibetrag für Kinder nach § 32 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes oder Kinder​geld erhält. Voraussetzung ist, dass das Kind im Förderzeitraum, frühes​tens im Zeitpunkt der Fertigstellung oder Anschaffung, zum inländischen Haushalt des Anspruchsberechtigten gehört oder gehört hat und diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. Sind mehrere Anspruchs​berechtigte Eigentümer einer Wohnung, und haben sie zugleich für ein Kind Anspruch auf die Kinderzulage, ist bei jedem Anspruchsberechtigten die Kinderzulage zur Hälfte anzusetzen. Der Anspruchsberechtigte kann die Kinderzulage im Kalenderjahr nur für eine Wohnung in Anspruch neh​men. Der Kinderzulage steht die Steuerermäßigung nach § 34f des Ein​kommensteuergesetzes gleich. Absatz 2 Satz 3 ist entsprechend anzu​wenden.

(7) Die Summe des Familiengrundbetrages nach Absatz 2 und der Kin​derzulage nach Absatz 6 darf die Bemessungsgrundlage nach § 8 nicht überschreiten. Sind mehrere Anspruchsberechtigte Eigentümer einer Wohnung, darf die Summe der Beträge nach Satz 1 die auf den An​spruchsberechtigten entfallende Bemessungsgrundlage nicht über​schreiten. Bei Ausbauten und Erweiterungen nach § 2 Abs. 2 darf die Summe der Beträge nach Satz 1 50 vom Hundert der Bemessungsgrund​lage, in den Fällen des Satzes 2 50 vom Hundert der auf den Anspruchs​berechtigten entfallenden Bemessungsgrundlage nicht überschreiten.“

8.
§ 11 wird wie folgt geändert:

a)
Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für die Höhe des Familiengrundbetrags nach § 9 Abs. 2 und die Zahl der Kinder nach § 9 Abs. 6 Satz 1 und 2 sind die Verhältnisse bei Beginn der Nutzung der hergestellten oder angeschafften Woh​nung zu eigenen Wohnzwecken maßgeblich.“

b)
In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Abs. 5 Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 6 Satz 1 und 2“ ersetzt.

9.
§ 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17
Eigenheimzulage bei Genossenschaftsanteilen

(1) Erwirbt der Anspruchsberechtigte spätestens bis zum 31. Dezember 2005 Geschäftsanteile in Höhe von mindestens 5 000 Euro an einer nach dem 1. Januar 1995 in das Genossenschaftsregister eingetragenen Woh​nungsbaugenossenschaft (Genossenschaftsanteile), kann er hierfür die Eigenheimzulage einmal in Anspruch nehmen. Die Satzung der Genos​senschaft muss unwiderruflich den Genossenschaftsmitgliedern das ver​erbliche Recht auf Erwerb des Eigentums an der von ihnen zu Wohn​zwecken genutzten Wohnung für den Fall einräumen, dass die Mehrheit der in einem Objekt wohnenden Genossenschaftsmitglieder der Begrün​dung von Wohnungseigentum und Veräußerung der Wohnungen schrift​lich zugestimmt hat. Ist bei Gründung der Genossenschaft kein Woh​nungsbestand vorhanden, muss das Handeln der Genossenschaft auf die Herstellung oder Anschaffung von Wohnungen ausgerichtet sein.

(2) Der Förderzeitraum beginnt wahlweise im Jahr der Anschaffung oder in einem der neun darauffolgenden Jahre. Er umfasst acht aufeinander folgende Jahre. Der Anspruch besteht nur für die Jahre des Förderzeit​raums, in denen der Anspruchsberechtigte die Genossenschaftsanteile inne hat.

(3) Bemessungsgrundlage ist die geleistete Einlage. Der Familiengrund​betrag beträgt jährlich 3 vom Hundert der Bemessungsgrundlage, höchs​tens 600 Euro. Für die Jahre des Förderzeitraums, in denen der An​spruchsberechtigte eine Genossenschaftswohnung zu eigenen Wohn​zwecken nutzt, kann er die Kinderzulage in Anspruch nehmen. Die Kin​derzulage beträgt für jedes Kind, für das die Voraussetzungen des § 9 Abs. 6 Satz 1 und 2 vorliegen, jährlich 250 Euro; haben beide Eltern zugleich für ein Kind Anspruch auf die Kinderzulage, ist bei jedem die Kin​derzulage zur Hälfte anzusetzen. Die Summe der Fördergrundbeträge und der Kinderzulagen darf die Bemessungsgrundlage nicht überschreiten.

(4) Der Anspruch auf Eigenheimzulage entsteht mit Beginn des ersten Jahres des Förderzeitraums, frühestens mit Anschaffung der Genossen​schaftsanteile. Im Übrigen sind die §§ 1, 3, 5 und 10 bis 16 entsprechend anzuwenden.“

10.    Dem § 19 wird folgender Absatz 8 angefügt.

„(8) § 1, § 4 Satz 2, §§ 5, 6 Abs. 2 Satz 3, § 8 Satz 1, § 9, § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 14 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkün​dung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals anzuwenden, wenn der Anspruchsberechtigte im Fall der Herstellung nach dem 31. De​zember 2002 mit der Herstellung des Objekts begonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung nach dem 31. Dezember 2002 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. § 17 in der Fassung des Artikels 14 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals anzuwenden, wenn der Anspruchsbe​rechtigte die Genossenschaftsanteile nach dem 31. Dezember 2002 an​geschafft hat.“

------------------------------------------
Änderungen durch die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses 
Stand 19.02.2003 
(BT-Drucks. 15/480)

entspricht Bundestagsbeschluss vom 21.2.2003 (BR-Drs. 120/03)

Unverändert

b) unverändert

c) redationelle Änderungen

d) Änderungen der Afasätze

- im Jahr der Fertigstellung und den folgenden 32 Jahren jeweils 3 % 

- im letzten Jahr 1 %

11. geändert, z. B. neue Grenze 100.000 Euro freie Verlustverrechnung

15. 

a) 

"ausschließlich zu eigenen Wochnzwecken"

Satz 4 neu gefaßt: vertretbare Wertpapiere in Sammelverwahrung: Anschaffungskosten nach Durchschnittswerten

1000 €

Änderung der Verrechenbarkeit

Zusätzlich Abs. 3 zur Durchführung der Mitteilung

Unverändert

unverändert

Änderungen bzgl. neuer Verrechnungsgrenze 100.000 €

plus 1 Tag

unverändert

entfällt

unverändert

unverändert

unverändert

b) unverändert

c) neue Übergangsregelung "nach 31.12.2002 bzw. Gesetzesverkündung"

a) neue Regelung

b) Abs. 3 wird aufgehoben

Art. 4 entfält

weitgehend unverändert

"Familiengrundbetrag" statt "Fördergrundbetrag"

Ergänzung

"mindestens" im Zeitpunkt der Fertigstellung

Tag der Gesetzesverkündung
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